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Inwiefern befasst sich ein Rechtsanwalt  
mit der Digitalisierung in der Immobilien- 
branche inklusive Nachhaltigkeit?
Schwaninger: Grundsätzlich befassen wir Anwälte uns mit 
denselben Themen wie die Unternehmen in den entspre-
chenden Branchen. Was die Digitalisierung anbelangt, 
so hat diese auch vor der Immobilienbranche nicht Halt 
gemacht und kommt während des ganzen Lebenszyk-
lus einer Immobilie zum Tragen. Mithilfe von Building 
Information Modeling (BIM) können Architekt:innen, 
Fachplaner:innen oder Ingenieur:innen ihre Bauwerks-
daten in einem Modell zusammenführen, so werden unter 
anderem Planungsfehler vermieden. Die Daten können 
dann bei der Realisierung eines Bauwerkes weiter genutzt 
werden, indem nicht mehr vor Ort «händisch» gemes-
sen werden muss und Fehler in der Ausführung redu-
ziert werden. Das Modell ist dann die Referenz bei der 
Abnahme. Der grosse Mehrwert liegt neben effiziente-
ren Prozessen vor allem in der Beschaffung und Nutzung 
von Daten. Schnell aber stellt sich die Frage, wer welche 
Rechte an Daten hat. Hier kommen dann auf Digitalisie-
rung und Immobilienrecht spezialisierte Anwälte ins Spiel.

Können Sie ein konkretes Fallbeispiel geben?
Schwaninger: Selbstverständlich. Ein Beispiel wäre 
ein Bauprojekt, das nicht nur mit Hilfe von Building 

Information Modelling geplant wird, sondern zu 
Beginn ermittelt wurde, welche Daten danach für 
Betrieb und Bewirtschaftung benötigt werden. Mit 
Hilfe von speziellen Programmen wurden Daten über 
das Grundstück, Besonnung etc. erhoben, um so die 
idealen Grundrisse zu ermitteln. Weiter wurde unter 
Beizug von Expert:innen geprüft, welche Daten nach 
Fertigstellung der Baute zur Verfügung stehen sol-
len, um die Immobilien möglichst effizient zu betrei-
ben. Dies nach dem Grundsatz, so viel Daten wie 
nötig, aber nicht mehr. Bei der Materialwahl wurde 
auf Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion gesetzt.

Was sind andere aktuell besonders 
spannende Problemstellungen?
Schwaninger: Auch hier ein paar Beispiele: Welche 
Daten muss ich bereits zu Beginn, also ab der Pla-
nung erheben, damit ich die Immobilie nach Fer-
tigstellung effizient betreiben kann. Welche Rechte 
müssen dafür übertragen werden. Wie setze ich die 

durchgehende Verfügbarkeit, auch für die Zeit nach 
der Planung technisch um und wer hat dabei wel-
che vertraglichen Pflichten? Wie kann ich bei beste-
henden Bauwerken nachhaltiger werden und CO2 
einsparen? Gerade für das Letztere gibt es mittler-
weile Tools, die sogar berechnen können, inwie-
fern man Kosten und CO2 gemeinsam reduziert.

Die Schweiz hat am 1. Januar neue 
Berichts- und Sorgfaltspflichten über 
nicht-finanzielle Belange eingeführt. Wen 
betrifft das, und was beinhaltet das?
Kasper: Genau. Die neuen Regeln finden sich in den 
Art. 964a ff. Obligationenrecht (OR). Die Berichts-
pflicht gilt für Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ab 
mindestens 500 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 
und einer Bilanzsumme von CHF 20 Millionen oder 
einem Umsatzerlös von CHF 40 Millionen. Zusätz-
lich gibt es Transparenzpflichten für Rohstoffunter-
nehmen sowie Konfliktmaterialien und Kinderarbeit.

Worum geht es genau?
Kasper: Die Pflicht verlangt von den Unternehmen 
Rechenschaft über Umweltbelange, insbesondere CO2-
Ziele, über Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, die 
Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung 
der Korruption. Unternehmen haben nun jährlich in 
einer Landessprache oder auf Englisch einen Bericht 
zu verfassen über ihr Geschäftsmodell, unter Darstel-
lung der angewandten Konzepte und Sorgfaltsprüfun-
gen sowie bestehender Risiken hinsichtlich Nachhal-
tigkeitsthemen. Der Bericht bedarf der Genehmigung 
und Unterzeichnung des Leitungs- oder Verwaltungs-
organs. Er ist elektronisch zu veröffentlichen und 
muss mindestens zehn Jahre zugänglich bleiben.

Sie meinen den ESG-Report, der für 
Environment, Social und Governance steht?
Kasper: Ja genau. Er wird zunehmend in General-
versammlungen thematisiert werden. Hierauf soll-
ten sich Geschäftsführende und Verwaltungsrät:in-
nen schon jetzt vorbereiten. Entscheidend kann 
hier sein, in welcher Weise Nachhaltigkeitsthemen 
den Anteilseignern präsentiert werden, ob durch 
blosse informatorische Anhörungen, Planungsauf-
träge oder echte Ausrichtungsentscheidungen.

Gilt das auch für kleinere Firmen?
Kasper: Ja. Auch für Unternehmen, die den beste-
henden und geplanten Offenlegungspflichten der-
zeit nicht unterliegen, stellt sich nicht die Frage 
«ob», sondern «wann» sie einer Pflicht zum «ESG-
Reporting» unterliegen werden. Allein schon des-
halb ist es ratsam, die Unternehmenstransformation 
hin zu Nachhaltigkeit im Sinne von ESG-Kri-
terien besser früher als später anzustossen.

Weitere Informationen zum Thema unter  
www.blumgrob.ch

«Wer hat welche Rechte an den Immobilien-Daten?»
Als Anwälte befassen sich David Schwaninger und Gian Marchet Kasper nicht nur mit der Digitalisierung der Immobilienbranche,  

sondern auch mit Themen der Nachhaltigkeit. Im Interview sprechen sie über den neuen ESG-Report.
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E in grüner Mietvertrag enthält Klauseln zur 
nachhaltigen Nutzung und Bewirtschaftung des 
Mietobjekts. Mieter und Vermieter verpflich-

ten sich damit gegenseitig, natürliche Ressourcen und 
Energie in Bezug auf das Mietobjekt zu schonen. 

Weder in der Schweiz noch im Ausland exis-
tiert eine gesetzliche Definition für grüne Miet-
verträge. Während es im Ausland (z.B. Deutsch-
land) bereits Branchenstandards gibt, müssen sich 
solche in der Schweiz erst noch herausbilden. 

Folgende Themen werden typischerweise 
in einem grünen Mietvertrag geregelt: 
•	 nachhaltige Nutzung und Bewirtschaf-

tung des Mietobjekts im laufenden Betrieb
•	 Reduktion von Abfällen, Verbrauch und Emissionen
•	 nachhaltige Durchführung von Instand-

haltung und Instandsetzung sowie wei-
teren baulichen Massnahmen. 

«Grüne» Klauseln können sich im Mietvertragsdo-
kument selber befinden oder aber in einem speziellen 
Anhang zum Mietvertrag. Letzteres hat praktische 
Vorteile, da ein Anhang einfacher objektspezifisch 
angepasst werden kann als ein Standardmietvertrag, 
den grössere Immobilieneigentümer oder Verwal-
tungen aus praktischen und logistischen Überlegun-
gen möglichst einheitlich verwenden möchten. 

Es gibt keinen universell anwendbaren grünen Miet-
vertrag, der auf jeden Mieter und jedes Mietobjekt 
passt. Vielmehr müssen grüne Mietverträge auf den 
jeweiligen Einzelfall zugeschnitten werden und den 
Bedürfnissen der Parteien und des jeweiligen Miet-
objekts gerecht werden. Es ist allerdings zu erwar-
ten, dass sich in der Praxis mit der Zeit bestimmte 
«Standard»-Klauseln herauskristallisieren werden. 

Mietrechtliche Zulässigkeit
Die Parteien haben relativ viel Freiheit bei der Ver- 
einbarung von grünen Mietvertragsklauseln. Ver- 
pflichtungen des Mieters in Bezug auf Nachhaltig- 
keit sind insoweit zulässig, als sie sich unmittelbar  
auf den Gebrauch des Mietobjekts beziehen. Pro- 
blematisch wäre es demgegenüber, wenn der Ver-
mieter dem Mieter Verhaltensvorschriften macht, 
die nichts mit dem Gebrauch des Mietobjekts zu tun 
haben. Zum Beispiel, wenn das Mobilitätsverhal-
ten der Nutzenden in der Freizeit geregelt würde. 

Grüne Mietvertragsklauseln sind zunehmend bei 
neuen Mietvertragsabschlüssen ein Thema. Allerdings 
ist auch denkbar, dass die Parteien in einem laufenden 
Mietverhältnis neue Bestimmungen zur Nachhaltig-
keit vereinbaren wollen. Dies geschieht am besten in 
Form eines einvernehmlich verhandelten Nachtrags 
zum Mietvertrag. Wenn der Vermieter dem Mieter in 
einem laufenden Mietverhältnis von sich aus neue Ver-
pflichtungen auferlegen will, handelt es sich um eine 
sog. einseitige Vertragsänderung. Diese kann nur auf 
einen Kündigungstermin hin mitgeteilt werden und 
muss mittels amtlich genehmigten Formulars erfolgen. 

Beim Aufsetzen von Green Lease-Klauseln stellt sich 
die Frage ob die Parteien strikte einzuhaltende Vor-
gaben vereinbaren wollen oder sich zu eher «sof-
ten» Bestimmungen verpflichten, welche von den 
Parteien lediglich ein «Bemühen» erfordern. Denk-
bar ist es auch, Anreizsysteme vorzusehen, z.B. einen 
Bonus für einen sehr energieeffizienten Mieter. 

Beispiele für «grüne» Klauseln
Es gibt eine Vielzahl von Themen, die in Bezug auf 
eine nachhaltige Nutzung geregelt werden können, 
z.B. sparsamer Umgang mit Wasser, Verwendung von 
erneuerbarer Energie, Verwendung von energieeffi-
zienten Leuchtmitteln und Geräten oder die Förde-
rung von umweltfreundlicher Mobilität der Nutzer 
des Mietobjekts etc. Auch das Gebäudemanagement 
bietet viele Ansatzpunkte für umweltverträgliche 
Abreden, z.B. betreffend Reinigung, Abfalltrennung 
und -reduktion, Verteilschlüssel Nebenkosten (mög-
lichst verbrauchsabhängig) etc. Schliesslich gehören 
auch nachhaltige Vorgaben an bauliche Massnahmen 
(Instandhaltung, Instandsetzung und Erneuerun-
gen sowie Mieterausbauten) zu einem Green Lease. 

Damit Vermieter und Mieter ihre Nachhaltigkeit 
monitoren können, enthalten Green Leases Rege-
lungen zur Datenerhebung und zum Austausch von 
Nachhaltigkeitsinformationen. Diese umfassen u.a. den 
Energie- und Wasserverbrauch, das Abfallaufkom-
men und weitere nachhaltigkeitsrelevante Themen. 

Fazit
Ein grüner Mietvertrag macht nur dann Sinn, wenn 
auch das Gebäude selbst gewissen Nachhaltigkeits-
anforderungen genügt. Grüne Mietverträge sind ein 
Instrument für Vermieter und Mieter im Rahmen 
ihrer jeweiligen Nachhaltigkeitsstrategie und bie-
ten im Idealfall Potenzial für konkrete Kostenein-
sparungen. Durch die Einführung grüner Mietver-
träge können sich die Parteien überdies bereits jetzt 
auf allfällige künftige gesetzliche Anforderungen zum 
Klimaschutz bei der Nut-
zung und Bewirtschaftung 
von Gebäuden vorbereiten. 

www.cms.law

Green Leases – Grüne Mietverträge
Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche hiess bisher vor allem nachhaltiges Bauen, Reduktion fossiler Brennstoffe und Etablierung einer Kreislaufwirtschaft.  

Nun steigt das Bewusstsein, dass auch eine nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung von Immobilien sichergestellt werden soll. 
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